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anstatt        Betreuungsverfahren

anstatt        gerichtlicherMaßnahmen

Die Erteilung einer VORSORGEVOLLMACHT ist wichtig...

Keiner von  uns weiß, wie lange er noch  in der Lage sein wird, seine Angelegenheiten

selbständig zu  besorgen. Jeder sollte daher frühzeitig sicherstellen, dass seine  lnteressen auch

be5tmöglich gewahrt werden, wenn  diese Selbständigkeit verloren  geht:

Nicht nur ältere  Menschen können alters-oder krankheitsbedingt bel  der Erledigung ihrer

Angelegenheiten  auf fremde  Hilfe  angewiesen  sein  (z.B.  nach Schlaganfall  oder

krankheitsbedingt, etwa aufgrund Alzheimer`scher Krankheit), sondern auch junge  Menschen

(z.B.  nach  einem  Verkehrsunfall).  Der Gesetzgeber hat deshalb die  Möglichkeit einer
frühzeitigen  Daseinsvorsorge  im  Rahmen einer Vorsorgevollmacht geschaffen; durch
verschiedene neue  Bestimmungen soll  nun auch sichergestellt werden,  dass die  Bevölkerung

über diese neuen  Möglichkeiten  informiert wird.

Durch  die  Erteilung  einer  Vorsorgevollmacht  können  Sie  lhr  Recht  auf  Selbstbe-
stimmung  eigenverantwortlich  wahrnehmen,  indem  Sje  selbst  diejenige  Person
bestimmen,  die  dann  zu  gegebener  Zeit  am  besten  lhre  Rechte  in  lhrem  Sinne
wahrnehmen soll -und kann.

AUßerdem  können Sie so auch ein betreuungsgerichtliches  Betreuungsverfahren  (früher war
dies „die  Bestellung eines  Pflegers") oder „die  Bestellung eines  Betreuers  (früher „Vormunds")
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vermeiden.  Ein solches gerichtliche5 Betreuungsverfahren wird  immer dann  notwendig, wenn

Sie  selbst alters-,  krankheits~ oder unfallbedingt nicht mehr in  der Lage sind,  lhre
Angelegenheiten selbst zu  regeln  und  keine Vorsorgevollmacht errichtet haben.

Bitte  beachten  Sie, dass selbst nächste  Familienangehörige wie  lhr Ehepartner oder lhre
Kinder ohne eine entsprechende Vorsorgevollmacht keine Entscheidungen für Sie treffen
können -d.  h.  sie sind  nicht automatisch  befugt,  Entscheidung zu treffen.  Der Gesetzgeber hat
sich  also nicht für ein gesetzliches  Vertretungsrecht entschieden  (wie z.  8.  bei  Eltern für ihre

minderjährigen  Kinder).

Angesichts der Fülle der tagtäglichen für Sie anstehenden Aufgaben  reicht eine  bloße
Bankvollmacht erfahrungsgemäß  bei weitem  nicht aus,  um  lhr Leben in die von  lhnen

gewünschten  Bahnen zu  lenken. Schon beim  nächsten Arztbesuch, ja  bereits beim  bloßen
Einschreibebrief kann  es  Probleme geben...

Von der Vorsorgevollmacht i5t das Testament zu unterscheiden, auch das sogenannte
Patiententestament" oder die sogenannte „Patienverfügung".  Durch  d.ie Vorsorgevollmacht

können Sie  bestimmen, wer  lhre Angelegenheiten erledigt, 5olange Sie  noch  leben, Sie selbst

jedoch aufgrund  lhrer etwaigen  Behinderungen dazu nicht mehr in der Lage  sind.  Durch das
Testament aber bestimmen Sie, wer im  Falle  lhres Todes lhr Erbe wird.  Durch das

„Patiententestament" oder die „Patientenverfügung" können Sie bestimmte Wünsche für eine
etwaige  medizinische  Behandlung niederschreiben, wie  u.a.  sinnlose lebensverlängernde
Maßnahmen zu vermeiden, wenn der Patient sich ohne Aussicht auf Wiedererlangung des
Bewusstseins in einem Zustand  unwiderruflicher UrteHs-und  Entscheidungsfähigkeit befindet

(Problem der Apparatemedizin).  Dadurch entsteht die  Möglichkeit, das  Recht auf einen
men5chenwürdigen Tod  durchzusetzen.

Welche Bereiche kann die Vorsorgevollmacht regeln?

Durch eine Vorsorgevollmacht können Sie nicht nur für lhr Vermögen Vorsorge treffen

(,,Generalvollmacht"), sondern den  Bevollmächtigten auch zur Vertretung in  persönlichen
Bereichen ermächtigen,

Dies ist wichtig, damit der Bevollmächtigte insbesondere auch  Entscheidungen  über ärztliche

Maßnahmen, Wohnsitzwechsel, Wohnungsauflösung, etc, treffen kann.

Welche entscheidenden Vorteile bietet lhnen die Vorsorgevollmacht?

•    lhre Vorsorgevollmacht erteilen  Sie,  solange 5ie  selbst  noch  geschäfts-und  handlungsfähig
sind.  lhr  Bevollmächtigter kann  daher später sofort die für Sie  notwendigen  Schritte  einlei-
ten.  lm  Gegensatz  dazu  dauert  das  betreuungsgerichtliche  Betreuungsverfahren  aufgrund
umfangreicher Verfahrensvorschriften  längere Zeit.
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+    Sie bestimmen lhren Bevollmächtigten se[bst: Er ist die Person lhres eigenen Vertrauens.
Die Vollmacht können Sie auch jederzeit widerrufen.  lm  Rahmen des Betreuungsverfahrens
wird die Person des Betreuers durch da5 Betreuungsgericht bestimmt.

•    lhr  Bevollmächtigter  ist  lhre  Vertrauensperson.  Daher  hat er eine  wesentlich  freiere Stel-
lung als der gerichtlich eingesetzte Betreuer.  lnsbesondere  im Vermögensbereich  hat der
Bevollmächtige  nur  lhre Anweisu__ngen  zu  befolgen  (Sie  können  etwa  Schenkungen  an  be-
stimmte  Personen  zu  Geburtstagen,  Hochzeiten, Jubiläen,  etc.  im  voraus  festlegen);  dem-

gegenüber  ist der  gerichtliche  Betreuer  dem  Betreuungsgericht verantwortlich,  unterliegt
den  teilweise  strengen  gesetzlichen  Vorschriften  zur  Vermögensverwaltung  und  -anlage
und  bedarf zu vielen Verfügungen der betreuungsgerichtlichen Genehmigung.

•     Die  Kosten,  die  für  die  Beurkundung  einer  Vorsorgevollmacht  einmalig  anfallen,  sind  be-
reits  bei  mittlerem  Vermögen  günstiger  als  die  Gebühren,  die  das  Betreuungsgericht  für
die  Betreuung jährlich erheben  muss.

•    Die  Vorsorgevollmacht  wird   regelmäßig  mit  einer  Generalvollmacht  für  das  Vermögen
verbunden  und  kann  ausdrücklich  auch  über  den  Tod  hinaus  erteilt  werden,  Der  Bevoll-
mächtigte  kann  damit  auch  den  Nachlass  für  die  Erben  abwickeln  und  möglicherweise  so-

gar   ein   (kostenpflichtiges)   nachlassgerichtliches   Erbscheinsverfahren   ersparen.   Ebenso
kann er auch die  Beerdigung nach lhrem Willen  regeln.

Wer ist lhr Bevollmächtigter?

Grundsätzlich  können  Sie  die  Vorsorgevollmacht zwar jeder  beliebigen  Person  erteilen.  Erfor-
dert die  Erteilung einer Generalvollmacht in  besonderer Weise Vertrauen, so  ist aber die  Ertei-
lung einer Vorsorgevollmacht nur in besonderer Weise Vertrauenssache.  So ist die Vollmacht
nur  zu  empfehlen,  wenn  zu  dem  oder  den  Bevollmächtigten  volles  und  uneingeschränktes
Vertrauen  be5teht,  da  eine  Kontrollinstanz  (wie  das  Betreuungsgericht  bei  Betreuungsverfah-
ren)  in  der  Regel  nicht  vorhanden  ist.  Nur  bei  freiheitsentziehenden  Maßnahmen,  ärztlichen

Zwangsmaßnahmen  oder  besonders  kritischen  ärztlichen  Maßnahmen  muss  auch  der  Bevoll-
mächtigte  beim  Betreuungsgericht vorab eine Genehmigung einholen.

Der  Bevollmächtigte  kann  nur  für  Sie  handeln,  wenn  er  sich  durch  Vorlage  der Vollmachtsur-
kunde  (bei  notarieller  Beurkundung:  Ausfertigung  der  Vollmachtsurkunde)  legitimieren  kann.

Bei  einem  Widerruf  der  Vollmacht  muss  diese  daher  zurückgegeben  werden,  damit  von  ihr
nicht mehr Gebrauch gemacht werden  kann.

Die  von  lhnen  ausgewählten  Bevollmächtigten  sollten  in  allen  Fällen  wissen,  dass  ihnen  eine
Vorsorgevollmacht  erteilt wurde -und  unter welchen  Voraussetzungen  sie  hiervon  Gebrauch
machen können.
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Wie erteilen Sie die Vorsorgevollmacht?

Allgemein  ist  die  Erteilung  der  Vorsorgevollmacht  in  der  Form  einer  notariellen  Urkunde  zu

empfehlen.  Nur  so  können  Sie  sicherstellen,  dass  lhre  Wünsche  und  Anordnungen  auch  von

Behörden,  Gerichten,  Banken,  Versicherungen,  dem  Grundbuchamt,  einem  Alten-oder  Pfle-

geheim  sowie schließlich  den Ärzten  (Entbindung von  der Schweigepflicht)  anerkannt werden
müssen.

Der  Notar  nimmt  üblicherweise  seine  Feststellungen  über  lhre  Geschäftsfähigkeit  in  die  Ur-
kunde  auf,  so  dass  auch  dem  Einwand  vorgebeugt  werden  kann,  dass  die  Vollmacht  wegen
einer etwaigen Geschäftsunfähigkeit unwirksam sein  könnte.

AUßerdem  werden  Sie  bei  der  Beurkundung  lhrer Vorsorgevollmacht  durch  den  Notar  umfas-

send  über  die  Bedeutung  lhrer  Vollmacht  und  die  genauen  Gestaltungsmöglichkeiten  -aber
auch  über die Gefahren, die  mit der Vollmacht dann verbunden  sein können,  beraten.

.„ lassen Sie sich beraten!

lhr

Notar
Hermann  Frey  LL.M.

Beratungs-  sowie  Beurkundungstermine  sollten  vorher  telefonisch  unter  der  Tel.  07351-
458110 oder per e-mail unter kanzlei@notar-frey.de abgestimmt werden!

Die Öffnungszeiten der Notarkanzlei Frey sind:
montags bis freitags:             08.30 Uhr bis l2.30 Uhr und

13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Beratungs-und  Beurkundungstermine können auch  außerhalb der vorgenannten Öffnungs-
zeiten vereinbart werden.
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Parkmöglichkeiten:           Parkplatz beim  Landratsamt
Tiefgarage Museum/Viehmarkt
Parkhaus Wielandpark beim  Landratsamt


